


• Zu Fuß
• Mit dem Rad
• Mit dem öffentlichen Verkehr
• Mit dem motorisierten Individualverkehr
• Andere Verkehrsteilnahme



Straßenverkehrsordnung (StVO)
Fahrradverordnung (FVO)
Kraftfahrgesetz (KFG)
Bodenmarkierungsverordnung (BoMaVO)
…

kostenloser online-Bezug im RIS unter ris.bka.gv.at
 fahrradspezifisch aufbereitet unter radlobby.at/recht



Für alle VerkehrsteilnehmerInnen gilt:

(1) „Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige 
Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme; …“

„Große schützen Kleine“
„Schnelle schützen Langsame“



Für alle VerkehrsteilnehmerInnen gilt:

(1) „… dessen ungeachtet darf jeder Straßenbenützer 
vertrauen, dass andere Personen die für die Benützung 
der Straße maßgeblichen Rechtsvorschriften befolgen, 
außer …“

Ausnahmen sind: Kinder, körperlich Beeinträchtigte & Unfähige

(2) „… durch Verminderung der Fahrgeschwindigkeit und 
durch Bremsbereitschaft so zu verhalten, daß eine 
Gefährdung dieser Personen ausgeschlossen ist.“



• Schutzräume
• Reaktionszeiten
• Sicherheitsgefühl

Man unterscheidet:
• Tiefenabstand
• Seitenabstände

• Vorbeifahren
• Überholabstand
• Begegnen

https://www.radlobby.at/abstand
https://www.radlobby.at/abstand


Generell erlaubt:
• auf Radwegen
• in Fahrradstraßen
• in Wohnstraßen
• in Begegnungszonen
• in Fußgängerzonen (mit Rad-Ausnahme)
• neben einem Kind U12 durch mind. 16-Jährige (ausg. 

Schienenstr.)
• bei Trainingsfahrten mit Rennfahrrädern





Bedingt erlaubt:
• auf allen sonstigen Radfahranlagen 

(Mehrzweckstreifen, Radfahrstreifen, Geh-&Radwegen, 
Radfahrerüberfahrten)

• auf Fahrbahnen mit bis 30 km/h Tempolimit, 
ausg. Schienenstr., Vorrangstr. & gegen Einbahnstr.

Dabei zu beachten:
• Einspuriges Fahrrad neben anderem Fahrrad
• niemand gefährdet, das Verkehrsaufkommen lässt es zu und 

Verkehrsteilnehmer nicht am Überholen gehindert
• Nur am äußerst rechten Fahrstreifen
• Fahrzeuge des Kraftfahrlinienverkehrs nicht behindert



















Abstellen von Fahrzeugen Fahrzeuge (inkl. Fahrräder) sind 
im Regelfall am Rand der Fahrbahn und parallel dazu 
aufzustellen. Hierbei müssen bei Gegenverkehr zwei 
Fahrstreifen und sonst ein Fahrstreifen für den 
Fließverkehr frei bleiben.

Einspurige Fahrzeuge sind am Fahrbahnrand platzsparend 
aufzustellen. Falls Bodenmarkierungen oder 
Verkehrsschilder eine andere Parkordnung vorgeben, sind 
die Fahrzeuge entsprechend abzustellen. 

Auf Radfahranlagen ist das Halten & Parken verboten.



Das Hineinragen von Teilen des Fahrzeuges auf Verkehrsflächen, die dem Radverkehr 
vorbehalten sind, ist ausnahmslos verboten.

Das Hineinragen auf Verkehrsflächen, die dem Fußverkehr vorbehalten sind, ist ebenfalls 
verboten, aber mit folgenden Ausnahmen:

• Hineinragen in geringfügigem Ausmaß (z.B. Seitenspiegel, Stoßstange)  
• Sowie für Ladetätigkeiten bis zu 10 min.
• Der freibleibende Querschnitt muss dabei jedoch mindestens 1,5 m betragen

Aus den Erläuterungen der 33. StVO-Novelle: 
„Zu Z 9 (§ 23 Abs. 1): Im städtischen Bereich entsteht häufig die Situation, dass beim Schrägparken 
Fahrzeugteile so weit in den Gehsteig oder auf Radfahranlagen hineinragen, dass mit einer 
massiven Behinderung des Fußgängerverkehrs bzw. Fahrradverkehrs zu rechnen ist. Das 
Hineinragen soll nunmehr generell verboten werden. …„
Anm. Radlobby: Als Radfahranlagen wären auch Geh-&Radwege davon umfasst.



Fahrzeuge lt. StVO, ein Fahrrad ist:
a) Ein Fahrzeug, das mit einer Vorrichtung zur Übertragung der 

menschlichen Kraft auf die Antriebsräder ausgestattet ist,
b) ein Fahrzeug nach lit. a, das zusätzlich mit einem elektrischen Antrieb 

gemäß § 1 Abs. 2a KFG 1967 ausgestattet ist (Elektrofahrrad),
c) ein zweirädriges Fahrzeug, das unmittelbar durch menschliche Kraft 

angetrieben wird (Roller), oder
d) d) Fahrzeug, dessen Antrieb dem eines Elektrofahrrads im Sinne des 

§ 1 Abs. 2a KFG 1967 entspricht;

Antrieb Elektrofahrrad lt. KFG:
• Bis zu 250 Watt Nenndauerleistung und 
• bis zu 25 km/h Bauartgeschwindigkeiten

Es gelten die Verhaltensregeln der Radfahrenden



„Kleinfahrzeuge“ lt. StVO
• Bis zu 600 Watt maximaler Leistung
• Bis zu 25 km/h Bauartgeschwindigkeiten
Es gelten die Verhaltensregeln der Radfahrenden






